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2 Lorbeerzweigen. Bei der Medaille für 20jährige Zugehörig
keit sind die Staatsflagge und die Fahne der Arbeiterklasse 
farbig gestaltet. Die Medaille wird an einer fünfeckigen 
Spange getragen, die mit einem grünen Band bezogen ist. Im 
Band befindet sich beiderseitig ein schwarz-rot-goldener 
Längsstreifen. Bei der Medaille in Silber ist in der Mitte 
des Bandes ein silberfarbener und bei der Medaille in Gold 
ein goldfarbener Längsstreifen eingewebt. Auf der Spange 
der Medaille für 20jährige Zugehörigkeit ist zusätzlich eine 
goldfarbene XX aufgesetzt.

(2) Die Interimsspange ist rechteckig und entspricht in ihrer 
Ausgestaltung der Medaillenspange.

Statut
des Ministeriums für Kultur 
Beschluß des Ministerrates

vom 20. Oktober 1977 

§ 1
(1) Das Ministerium für Kultur (nachfolgend Ministerium 

genannt) ist das Organ des Ministerrates zur staatlichen Lei
tung und Planung der Kultur und Kunst der Deutschen De
mokratischen Republik. Es verwirklicht seine Aufgaben in 
Durchführung der Beschlüsse der Partei der Arbeiterklasse 
auf der Grundlage der Verfassung der Deutschen Demokrati
schen Republik, der Gesetze und anderen Rechtsvorschriften.

(2) Die Tätigkeit des Ministeriums ist darauf gerichtet:
— für einen wachsenden Beitrag der Kultur und Künste zur 

weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Ge
sellschaft und für die Ausprägung der sozialistischen Le
bensweise durch ein vielseitiges anregendes kulturelles 
Leben in Stadt und Land zu sorgen;

— die Literatur und die Künste sowie ihren sozialistischen 
Ideengehalt zu fördern und Voraussetzungen für die An
eignung des humanistischen progressiven kulturellen Er
bes des deutschen Volkes und der anderen Völker zu schaf
fen;

— mit der umfassenden Entwicklung der sozialistischen Na
tionalkultur einen würdigen Beitrag zur internationalen 
Kultur des Sozialismus zu leisten.

(3) Die Aufgaben des Ministeriums umfassen vor allem:
— die allseitige Entwicklung sozialistischer Persönlichkeiten 

durch die Künste, die Literatur und das geistig-kulturelle 
Leben zu fördern;

— die ideellen, materiellen und finanziellen Voraussetzungen 
für das Entstehen neuer Werke der sozialistisch-realisti
schen Kunst und Literatur und ihre Verbreitung zu 
sichern;

— die humanistischen und revolutionären Traditionen und 
Leistungen der nationalen und der Weltkultur zu bewah
ren, zu pflegen und die geistige Inbesitznahme durch die 
Werktätigen zu fördern;

— Bedingungen für ein reiches geistig-kulturelles Leben al
ler Werktätigen, die kulturvolle Gestaltung der Freizeit 
und die kulturell-künstlerische Betätigung als wesentliche 
Faktoren der sozialistischen Lebensweise zu schaffen und 
zu fördern;

— Konzeptionen und Maßnahmen für die planvolle Entwick
lung des Kulturlebens in Stadt und Land, vor allem in 
den Zentren der Arbeiterklasse, zu erarbeiten;

— den wirksamen Schutz der kulturellen und künstlerischen 
Werte der sozialistischen deutschen Nation zu gewährlei
sten ;

— die sorbische Volkskultur entsprechend den Prinzipien der 
sozialistischen Nationalitätenpolitik der Deutschen Demo
kratischen Republik zu entwickeln und zu gestalten;

— die Arbeite- und Schaffensbedingungen der Künstler und 
Schriftsteller zu fördern;

— den künstlerischen Nachwuchs zu fördern und auszubil
den sowie künstlerische und kulturpolitische Kader weiter
zubilden;

— durch die Vertiefung der kulturellen Zusammenarbeit mit 
der Sowjetunion und den anderen sozialistischen Bruder
ländern zur Annäherung der sozialistischen Nationen und 
ihrer Kulturen beizutragen und den Erfahrungsaustausch, 
die Kooperation und die gegenseitige Unterstützung auf 
allen Gebieten der Kultur zu fördern.

(4) Dem Ministerium sind Betriebe und Einrichtungen un
terstellt.

(5) Das Ministerium arbeitet eng mit anderen zentralen und 
örtlichen Staatsorganen sowie wirtschaftsleitenden Organen 
zusammen und unterstützt diese bei der Wahrnehmung ihrer 
Verantwortung für die kulturelle Entwicklung.

(6) Das Ministerium hat bei der Erfüllung seiner Aufgaben 
die Entwicklung und Nutzung aller kulturellen Einrichtungen 
im Interesse eines den steigenden Bedürfnissen der Werktä
tigen entsprechenden sozialistischen Kulturlebens zu sichern. 
Dabei ist das Prinzip der sozialistischen Sparsamkeit im Um
gang mit materiellen und finanziellen Fonds umfassend zu 
verwirklichen.

(7) Das Ministerium verwirklicht seine Aufgaben in enger 
Zusammenarbeit mit anderen zentralen Staatsorganen, dem 
Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, insbesondere der Ge
werkschaft Kunst und der Industriegewerkschaft Druck und 
Papier, der Nationalen Front der DDR, der Freien Deutschen 
Jugend, den Verbänden der Künstler und dem Kulturbund 
der DDR.

(8) Das Ministerium hat seine Aufgaben unter umfassender 
Einbeziehung seiner Mitarbeiter in die Leitung und Planung 
zu lösen und deren Mitwirkung 'bei der Erfüllung der Pläne, 
vor allem durch die vielfältigen Formen der sozialistischen 
Masseninitiative zu gewährleisten.

§ 2
(1) Das Ministerium wird vom Minister nach dem Prinzip 

der Einzelleitung und kollektiven Beratung der Grundfragen 
geleitet. Der Minister trägt für die gesamte Tätigkeit des Mi
nisteriums die persönliche Verantwortung gegenüber der 
Volkskammer und dem Ministerrat der Deutschen Demokra
tischen Republik.

(2) Der Minister trifft die zur staatlichen Leitung und Pla
nung auf den Gebieten des geistig-kulturellen Lebens, der 
Kunst und Literatur notwendigen Entscheidungen im Rahmen 
der ihm übertragenen Rechte und Pflichten entsprechend den 
gesamtgesellschaftlichen Erfordernissen und sichert die Ko
ordinierung mit den anderen zentralen und örtlichen Staats
organen. Er gewährleistet die konsequente Verwirklichung 
des sozialistischen Rechts und die Einhaltung der sozialisti
schen Gesetzlichkeit.

(3) Der Minister erläßt im Rahmen seiner Zuständigkeit 
Anordnungen und Durchführungsbestimmungen. Er regelt 
einzelne Aufgaben des Ministeriums gegenüber den unter
stellten Betrieben und Einrichtungen durch Verfügungen und 
Anweisungen.

§3
(1) Der Minister ist für die planmäßige Entwicklung von 

Kultur und Kunst, des geistig-kulturellen Lebens und die 
Erhaltung und Erweiterung ihrer materiellen Fonds verant
wortlich. Er hat die exakte Organisation und Kontrolle der 
Plandurchführung zu sichern. Der Minister sichert die Vor
bereitung und Durchführung sowie die zentrale Begutachtung 
ausgewählter Investitionsvorhaben. Er unterstützt die terri
toriale Koordinierung des Wirkens der kulturellen Einrich
tungen.

(2) Der Minister gewährleistet, daß im Zusammenwirken 
mit der Staatlichen Plankommission, den anderen zentralen


